
Der Stadtrat der Stadt Radeberg hat in der Sitzung am
27.05.2020 mit Beschl,-Nr. SR020-2020 die Satzung über
die Aufhebung der Satzung der Stadt Radeberg über die
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Historische
Ortsmitte“ Liegau-Augustusbad gemäß beiliegender Anlage
1 beschlossen und erklärt, dass gemäß § 162 Abs. 1 Nr. 1
BauGB die Sanierung durchgeführt wurde.
Die Satzung über die Aufhebung der Sätzung der Stadt
Radebergüber die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes
„Historische Qrtsmitte“ Liegau-Augustusbad liegt in der
Stadtverwaltung Radeberg, Markt 17-19, im Bauamt bei
‘Frau Görres zur Einsichtnahme bereit und kann während der
Sprechzeiten und auf Grund der Corona-Pandemie nur nach
‘telefonischer Anmeldung (Tel.-Nr. 03528/450274,
a.goerres~stadt-radeberg.de)
Mo, Di, Do, Fr von 09.00 - 12.00 Uhr und
Di von 13.30 - 18.00 Uhr sowie‘
Do von 13.30 - 16.00 Uhr
von Jedermann eingesehen werden.

Radeberg, den 28.05.2020
Gerhard Lemm, Oberbürgermeister
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Satzung über die Aufhebung der Satzung
der Stadt Radeberg über die förmliche Festlegung

des Sanierungsgebietes „Historische Ortsmitte“
Liegau-Augustusbad der Stadt Radeberg

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung des Freistaates
Sachsen in‘ der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018
(SächsGVBl. S. 62) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge
setzes vom 02.07.2019 (SächsGVBl. 5. 542) in Verbindung
mit § 162 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 2 des Baugesetzbuches in
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGB1. 1
S. 3634) beschließt der Stadtrat der Stadt Radeberg in seiner
Sitzung am 27.05.2020 folgende Satzung:

§ 1 Aufhebung der förmlichen Festlegung
des Sanierungsgebietes „Historische Ortsmitte“

Liegau-Augustusbad
(1) Die Satzung der Stadt Radeberg über die förmliche Festlegung
des Sanierungsgebietes „Historische Ortsmitte“ Liegau-Au
gustusbad der Stadt Radeberg vom 23.10.2009 (in Kraft getreten
mit öffentlicher Bekanntmacffung am 30.10.2009) einschließlich
1. Änderungssatzung vom 31.03.2010 (in Kraft getreten mit
öffentlicher Bekanhtmachung ‘am 23.04.2010) wird zum
01.06.2020 aufgehoben.
(2) Das Gebiet der aufgehobenen Satzung umfasst alle Grund
stücke und Grundstücksteile innerhalb der auf dem als Anlage
beigefügten Lageplan dargestellten Gebietsabgrenzung. Der
Lageplan ist Bestandteil dieser Aufhebungssatzung.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung wird gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer
ortsüblichen Bekanntmachung rechtswirksam.

Radeberg, 27.052020
Gerhard Lemm, Oberbürgermeister
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